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Neuer Regulierungsbedarf aufgrund der Netzwirtschaft?

von Markus Saurer und Dr. Stephan Vaterlaus
Strategieberatung Plaut (Schweiz) Consulting AG

1. Einführung
In der wirtschaftlichen Praxis wird etwa 
leicht ironisierend darauf hingewiesen, 
dass die Liberalisierung oft nicht mit
einer Abnahme, sondern mit einer Zu-
nahme staatlicher Regeln ver bunden
sei. Obwohl dies in vielen Fällen, be-
sonders aber bei der Liberalisierung 
von «Netzsektoren», durchaus zutreffen 
kann, ist Ironie fehl am Platz. Damit
Produzenten- und Konsumentenent-
scheide wie von einer «unsichtbaren
Hand» (Adam Smith) in Richtung des 
grösstmöglichen Wohlstands der ge-
samten Volkswirtschaft geleitet werden, 
ist neben wohldefinierten Eigentums-
rechten vor allem Wettbewerb nötig.
In vielen Bereichen bedarf dieser aber 
besonderer Spielregeln, damit er über-
haupt wirksam werden kann. Im vor-
liegenden Beitrag skizzieren wir, wes-
halb Wettbewerb in der Netzwirtschaft 
(z.B. Telekommunikation, Eisenbahn, 
Elektrizität) nicht ohne gewisse regulie-
rende Eingriffe der «sichtbaren Hand»
des Staates auskommt.

Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen, 
dass in staatlichen Monopolen in der 
Regel ganze Aktenschränke mit be-
trieblichen Vorschriften und Weisungen 
gefüllt sind, die nicht nur akribisch re-
geln, was die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter tun und lassen müssen, son-
dern meistens auch noch gleich vorge-
ben, wie sich die Benützer von Mono-
polleistungen zu «benehmen» haben. 
Von Kundinnen und Kunden wird in 
diesen Institutionen üblicherweise erst 
dann gesprochen, wenn Wettbewer-
ber auf den Plan treten und die Konsu-
mentinnen und Konsumenten zwischen 
den Leistungen der Ex-Monopolisten 
und denjenigen von Marktneulingen 
auswählen können.

Für den Kunden, für die Kundin bringt 
die Einführung von Wettbewerb denn 
auch in jedem Fall grössere Freiheit 
respektive weniger Zwang mit sich. 

Nur Wettbewerb schafft echte Kon-
sumentensouveränität. Dabei spielt es 
keine wesentliche Rolle, durch wie vie-
le neue Regeln die alten Vor schriften
ersetzt werden; entscheidend ist viel-
mehr, dass unter den neuen Rahmenbe-
dingungen bessere Ergebnisse erzielt 
werden als unter den alten. Bevor wir 
dies am Beispiel der Netzwirtschaft 
und insbesondere mit Blick auf die an-
stehende Liberalisierung der Elektrizität
etwas eingehender illustrieren, stellen
wir nachfolgend ein paar Begriffe der 
Liberalisierungsdiskussion vor.

1.1 Marktversagen
und Staatsversagen

Ein Bedarf für staatliche Regulierun-
gen wird oft damit begründet, dass
das unregulierte Zusammen spiel von 
Angebot und Nachfrage zu in-
ef fizienten Ergebnissen führe. Es 
gibt technisch-ökonomische Gründe
von nichtinter nalisierten Externalitäten
(Umweltverschmutzung) über koope-
rative Oligo pole oder Monopolisie-
rung durch Kartelle bis hin zu natür-
lichen Monopolen, welche in diesem 
Sinne in der Tat zu Marktversagen 
führen können. Öffentliche Güter und 
sozial unerwünschte Verteilungser-
gebnisse im Markt begründen dage-
gen nicht eigent lich ein Marktversa-
gen, da ihnen erwünschte Ergebnisse 
als Referenz zugrunde gelegt wer-
den, die vom Markt an sich gar 
nicht erwartet werden können. Ge-
wisse Ökonomen sehen dies aller-
dings weniger eng, wie aus dem 
folgenden Zitat hervorgeht:

“Most economists would confine 
‘market failure’ to departures from
Pareto-efficient outcomes, thereby
excluding distributional issues except 
to the extent that distribution affects 
efficiency. By contrast, many noneco-
nomists (and even some economists) 
argue that distribution has, or should 
have, priority over efficiency, and 
they fault the market precisely of its 
failure to accord this priority.” 2

Für die Analyse von Regulierungen 
spielt es allerdings keine entschei-
dende Rolle, ob gesellschaftlich uner-
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wünschte Verteilungen als «Marktver-
sagen» bezeichnet werden oder nicht 
(tatsächlich wird aus Effizienz- und 
noch viel mehr aus Verteilungsmotiven 
regulierend in den Markt eingegrif-
fen). Wirklich wichtig dagegen ist die 
Frage, ob die betreffenden Eingriffe 
zur Erreichung der anvisierten Regulie-
rungsziele nötig und richtig sind, und 
ob sie diese Ziele – wenn überhaupt
– zu den geringstmöglichen volkswirt-
schaftlichen Kosten erreichen. In vie-
len Fällen kommt es nämlich durch 
staatliche Regulierungen zu schlechte-
ren gesellschaftlichen Ergebnissen als 
ohne solche Eingriffe. Nicht (oder 
nicht nur) der Markt versagt, sondern 
der Staat versagt. Der Staat versagt 
auch, wenn seine aktuellen Eingriffe 
das Ergebnis zwar verbessern, ande-
re Eingriffe aber noch bessere Ergeb-
nisse zeitigen würden.

In der wirtschaftspolitischen Diskus-
sion, die sich insbesondere in 
den Medien widerspiegelt, werden 
fast nach Belieben Effizienz- und 
Verteilungs aspekte von staatlichen Ein-
griffen gemischt. Auch werden die 
verschiedenen Aspekte der Liberali-

sierung kaum unterschieden. In der 
Tat kann man unter Liberalisierung ge-
nerell den Abbau oder den Umbau 
direkter oder indirekter Einflüsse des 
Staates auf die Wirtschaft verstehen. 
Dies kann auf verschiedene Arten ge-
schehen:

Der Staat kann sich beispielsweise 
teilweise oder ganz aus der Produk-
tion zurückziehen, indem er staatliche 
Unternehmen teilweise oder ganz pri-
vatisiert (z.B. Swisscom, SBB, einige 
Kantonalbanken). Eine gewisse «Ent-
staatlichung» kann auch damit er-
reicht werden, dass bislang produ-
zierende staatliche Behörden rechtlich 
und organisatorisch verselbstständigt
werden (z.B. Post).3 Beide Arten von 
Entstaatlichung, Privatisierung oder 
Verselbstständigung ohne Änderung
der Eigen tumsverhältnisse können als 
Teil der Liberalisierung verstanden 
werden. Dieser Teil genügt aber für
die Schaffung wirksamen Wettbe-
werbs noch nicht. Dazu müssen unter 
Umständen die Märkte überhaupt erst 
dem Wettbewerb geöffnet werden, 
indem ausschliessliche Betätigungsver-
bote oder Betätigungsrechte (gesetz-
liche Monopole) gelockert oder auf-
gehoben werden. Hier könnte man 
von Deregulierung sprechen. Dazu 
gehört auch, dass wettbewerbshem-
mende Regulierungen geändert (Re-
regulierung) oder beseitigt werden. 
Und schliesslich gehört auch zur
Liberalisierung, dass mit den Mitteln 
der Wettbewerbsgesetzgebung (Kar-
tellgesetz, unlautere Werbung) private 
Wettbewerbsbeeinträchtigungen be-
seitigt werden.

Alles in allem sehen wir diese Begriffe 
in nebenstehender Grafik zusammen-
gefasst und in Beziehung zur Libera-
lisierung gebracht. Man beachte, 
dass Entstaatlichung sowie De- und 
Reregulierung Instrumente sind, mit 
welchen Staatsversagen beseitigt 
werden kann, während zur Be-
kämpfung von Marktversagen Regu-
lierung bzw. De- und Reregulierung 
und wettbewerbsrecht liche Interventio-
nen vorgesehen sind. (Abbildung 1)

Abbildung 1

Markt- und Staatsversagen
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1.2 Effizienz und Verteilung
Eine Gruppe oder Gesellschaft be-
findet sich in einem ineffizienten Zu-
stand, wenn durch eine Massnahme 
einzelne oder mehrere ihrer Mitglie-
der ein höheres Nutzenniveau errei-
chen könnten, ohne dass dabei ein-
zelne oder mehrere andere Mitglieder 
ein niedrigeres Nutzenniveau in Kauf 
nehmen müssten. Durch die erwähnte
Massnahme wird ein besserer Zu-
stand relativ zum Ausgangszustand er-
reicht. Sobald keine solchen Verbesse-
rungen mehr möglich sind, hat die 
betroffene Gruppe oder Gesellschaft 
ein Pareto-Optimum (Pareto-Effizienz)4
erreicht. Ein solches Optimum cha-
rakterisiert somit einen Zustand, bei 
dem niemand mehr besser gestellt 
werden kann, ohne dass jemand an-
deres schlechter gestellt werden müss-
te. Pareto-Verbesserungen sind inso-
fern verteilungsneutral, als es keine 
Verlierer geben darf (und wer ge-
winnt, ist an sich egal)5. In der 
Regel nicht mit Pareto-Kriterien zu be-
urteilen sind deshalb Massnahmen 
oder Umverteilungen, bei denen die 
eine Gruppe gewinnt und die andere 
verliert. Das Ergebnis hängt von 
gesellschaftlichen Werturteilen und 
dem gesellschaftlichen Entscheidpro-
zess ab. Sind die potenziellen Gewin-
ner bestimmend (politisch in der Mehr-
heit), wird diese Umverteilung selbst 
dann vorgenommen, wenn die Ge-
winner weniger gewinnen als die Ver-
lierer verlieren. Sind hingegen die po-
tenziellen Verlierer bestimmend, dann 
findet die Umverteilung auch dann 
nicht statt, wenn die Gewinner mehr 
gewinnen würden als die Verlierer ver-
lieren. Damit liegt auf der Hand, wes-
halb Effizienz- und Verteilungsfragen 
im Falle der Liberalisierung eines Wirt-
schaftssektors von eminenter Bedeu-
tung sind. Es ist besonders wichtig, 
dass bei diesem Entscheid Effizienz- 
und Verteilungswirkungen so klar wie 
nur möglich dargestellt werden. 

Effizienzorientierte Eingriffe zur Kor-
rektur von Marktversagen oder Staats-
versagen sind natürlich in erster Linie 
nach Effizienzkriterien zu beurteilen; 
wichtig ist aber, dass auch vertei-
lungsmotivierte Interventionen anhand 
dieser Kriterien analysiert werden 
können. So soll eine politisch ge-
wollte Begünstigung zu den geringst-
möglichen Kosten für die Belasteten 
und die Gesamtwirtschaft erfolgen. 
Die Umverteilung soll in Ausmass und 
Richtung (Inzidenz) den vorgegebe-
nen Zielen entsprechen. Allenfalls un-
vermeidbare verzerrende Auswirkun-
gen auf andere Gruppen und Märkte
oder Wirtschaftssektoren sind so ge-
ring wie möglich zu halten.

Effizienz und Verteilung

Einer oder mehrere gewinnen, nie-
mand verliert.
• Es entsteht ein Effizienzgewinn 

(Pareto-Verbesserung oder Win-
Win-Lösung).

Einer oder mehrere gewinnen, einer 
oder mehrere verlieren.
• Die Lösung ist a priori unklar. Es 

gibt ein Pareto-Verbesse rungspoten-
zial, wenn die Gewinner mehr 
gewinnen als die Verlierer verlieren 
oder wenn Win-Win-Kompensa-
tionen möglich sind.

Eine Gruppe soll im Vergleich zur 
Marktlösung besser gestellt werden; 
eine andere Gruppe muss schlechter 
gestellt werden.
• Es handelt sich um eine Umver-

teilung. Damit entzieht sich die 
Lösung reinen Effizienzkriterien. 
Jede Umverteilung sollte politisch 
legitimiert sein. Es sollte eine 
Lösung gefunden werden, die 
die geringstmöglichen Kosten
verursacht.

1.3 Regulierungstheorie
Die Regulierungstheoretiker sprechen 
von Regulierungsfehlern, wenn der 
Staat in den Markt eingreift, obwohl 
dazu gar kein Handlungsbedarf be-
steht, oder wenn er nicht eingreift, 
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obwohl Handlungsbedarf gegeben ist.
Regulierung und Regulierungsfehler sind 
Untersuchungsgegenstände der norma-
tiven und der positiven Theorie der Re-
gulierung. Die normative Theorie analy-
siert staatliche Regulierungen unter dem 
Aspekt von Effizienz- und Verteilungs-
normen und gibt Empfehlungen über ge-
eignete staatliche Eingriffe ab. Demge-
genüber versucht die positive Theorie
(in Anwendung der ökonomischen Theo-
rie der Politik oder der «Public Choice»-
Theorie) Gesetzmässigkeiten darüber zu 
entwickeln, wo und wie der Staat effek-
tiv in die Vertrags- und Handlungsfreiheit 
der Marktteilnehmer eingreift.6

Allerdings stehen in der Realität von 
Markt und Staat nur imperfekte Al-
ternativen zur Auswahl; es gilt, das 
kleinste oder zumindest das kleinere 
Übel zu wählen. Die Wahl erfolgt un-
ter grosser Unsicherheit und wird nicht 
von einem wohlmeinenden Diktator 
getroffen, sondern ist Ergebnis eines 
demokratischen Widerstreits von Inte-
ressengruppen. Deshalb ist die Ge-
fahr gross, dass staatliche Regulie-
rungen gegen Marktversagen Fehler 
beinhalten, die aus gesamtwirtschaft-
licher Perspektive zu schlechten (nicht-
pareto-optimalen) Lösungen führen
und gewisse Interessengruppen, die 
sich dafür besonders einsetzen, bevor-
teilen. Es kommt in der Tat sehr oft zu 
Preis- und anderen Regulierungen, die 
den Wettbewerb zu Gunsten kleiner 
homogener Gruppen verzerren.

Regulierung

Regulierungseingriffe erfolgen
• zur Korrektur von Marktversagen, 

damit Pareto-Verbesserungen 
erreicht werden können

• zur Umverteilung, wobei die am 
wenigsten schädlichen Lösungen
umgesetzt werden sollten

Die Theorie der Regulierung erklärt,
• wann und wie eingegriffen wer-

den muss, damit Effizienz- oder 
Verteilungsziele erreicht werden 
(normative Theorie)

• wie effektiv eingegriffen wird und 
warum es zu Regulierugsfehlern 
kommt (positive Theorie)

2. Liberalisierung und Regulierung 
von Netzen

2.1 Spezifische Netzeigenschaften
Die normative Sicht der Regulierung 
– wann und wie eingegriffen werden 
muss – lässt sich am Beispiel der 
Netzwirtschaft illustrieren: Netzbasier-
te Bereiche werden seit einigen Jah-
ren in vielen Ländern liberalisiert, 
obwohl sie vorher als klassische 
Staatssektoren betrachtet wurden. Die 
Erfahrung mit der Liberalisierung von 
Netzsektoren in Pionierländern wie 
der USA, Grossbritannien und Neu-
seeland verdeutlicht, dass das Ord-
nungsprinzip Wettbewerb der staat-
lichen Produktion in der Regel auch 
in diesen Sektoren überlegen ist. Da 
netzbasierte Verkehrs-, Kommunika-
tions- und Versorgungsdienste nicht 
nur wichtige Konsumgüter, sondern 
vor allem Produktionsfaktoren von vi-
taler Bedeutung sind, ergibt sich im 
Zuge der Globalisierung und des 
Standortwettbewerbs ein rasch zu-
nehmender Druck zur Liberalisierung 
von Netzwerken.

Ermöglicht wird die Wirksamkeit des 
Wettbewerbs und damit die wichtigste 
Grundlage für die Liberalisierung (Ent-
staatlichung, Marktöffnung) von Netz-
sektoren durch technische und ökono-
mische Faktoren. Eine wichtige Rolle 
spielen zudem Erkenntnisse zu spezifi-
schen Netzeigenschaften7 und – da-
mit verbunden – Einsichten betreffend 
die Problematik von Marktmacht oder 
Marktbeherrschung.

Die beim Netzbau und -betrieb fal-
lenden Durchschnittskosten (Kostende-
gression) und die mit zunehmender 
Netzgrösse einhergehenden Externa-
litäten begründeten früher die Ab-
schottung des gesamten Sektors vom 
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Wettbewerb. In den letzten Jahren ha-
ben die technische Entwicklung, der 
hohe Erschliessungsgrad, die starke 
Netzauslastung und andere Faktoren 
dazu geführt, dass die Kosten etwa 
in dem Masse steigen, wie zusätzlich
Personen, Daten oder Informationen 
transportiert werden.

In der Telekommunikation führten 
die fast flächendeckende Versorgung 
und die Abnahme von Fixkosten 
dank billigeren Komponentenpreisen 
dazu, dass Kostendegression und 
Netzwerkeffekte in der Basiserschlies-
sung bereits ausgeschöpft sind. In-
folge rasch zunehmender Mehrwert-
dienste (virtuelle Privatnetze, Internet 
etc.) kam es öfters zu Überlastungen
und Staus, also zu Ausbaubedarf und 
technischer Verbesserung der Basis-
erschliessung (ISDN, ASDL etc.). Da-
durch stieg die Attraktivität für alterna-
tive Netzanbieter (z.B. Kabelnetze, 
Funkverbindungen), die eingesesse-
nen Telekommunikationsunternehmen 
zu konkurrenzieren. Die industrieöko-
nomische Erkenntnis setzte sich durch, 
dass Netze und Netzteile, bei denen 
konstante oder steigende Grenzkos-
ten in Kombination mit ausgeschöpf-
ten Netzwerkeffekten auftreten, der 
Konkurrenz ausgesetzt sind bzw. aus-
gesetzt werden sollten.

Netzsektoren sind nicht monolithische 
«Gesamtheiten», sondern lassen sich 
in verschiedene Teile oder Teilleistun-
gen aufspalten. Erstens gibt es Infra-
strukturen wie Computer (Hardware), 
Eisenbahnstrecken, Bahnhöfe, Flughä-
fen und Stromleitungen. Darauf setzen 
zweitens die Suprastrukturen auf, 
die das koordinierte Zusammenspiel 
verschiedener Netzteile ermöglichen.
Im Computerbereich braucht es Be-
triebssysteme, bei der Eisenbahn Sig-
nale und Zug leitsysteme, im Bahnhof 
braucht es Rangieranlagen, im Flug-
hafen Fluglotsen sowie eine Flugraum-

überwachung, und bei Stromnetzen 
braucht es gewisse Verbindungen, Si-
cherungen und Steuerungen. Schliess-
lich gibt es drittens die eigentliche 
netzbasierte Leistung, den Betrieb: 
Anwenderprogramme und deren In-
halte (Daten, Informationen) von Com-
putern, Verkehr von Güter- und Per-
sonenzügen, Verkehr von Charter- 
und Linienflugzeugen, Produktion und 
Handel mit Strom. Unter Umständen
könnten diese Teilbereiche noch wei-
ter in vor- und nachgelagerte Berei-
che betreffend Planung, Akquisition, 
die Abwicklung einer Leistung oder 
schliesslich die Rechnungslegung und 
des Inkasso unterteilt werden.

Im Betriebsbereich und auch in ande-
ren Teilbereichen wären wettbewerb-
liche Lösungen schon immer möglich
gewesen. Diese konnten sich aber 
nicht entfalten, weil die meist staat-
lichen Monopole über alle (Teil-)
Bereiche (vertikal) integriert waren. 
Die skizzierten Entwicklungen der Er-
schöpfung von Kostenvorteilen und 
Netzexternalitäten führten jedoch 
dazu, dass die Bereiche Suprastruktur 
und Infrastruktur zunehmend vom wett-
bewerblichen «Spezialfall» zum «Nor-
malfall» mutieren. In vielen Ländern 
setzte eine mehr oder weniger ge-
duldete «de-facto-Liberalisierung» von 
Netzsektoren ein, indem Monopole 
umgangen werden konnten und auch 
tatsächlich umgangen wurden. Diese 
Art der Liberalisierung muss aus ver-
schiedenen Gründen so schnell wie 
möglich auf legaler Ebene nachvoll-
zogen und weiterentwickelt werden.8
Dabei ist nach dem Regulierungsbe-
darf zu fragen.

Bei der Beurteilung des Regulierungs-
bedarfs steht die industrieökonomi-
sche Erkenntnis im Vordergrund, dass 
aus einem hohen Marktanteil keine 
Marktmacht und auch keine Not-
wendigkeit für einen disziplinierenden 
staatlichen Eingriff abzuleiten ist. Eine 
disaggregierte Betrachtung9 legt viel-
mehr nahe, nach Bereichen in der 
Wertschöpfungskette zu suchen, die 
so genannte monopolistische Engpäs-
se oder Bottlenecks darstellen, d.h. 
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fallende Durchschnittskosten – sprich 
Kostendegression – in Kombination 
mit irreversiblen Kosten.

2.2 Regulierungsbedarf
Was folgt aus dieser Erkenntnis für
den Regulierungsbedarf von Netz-
sektoren? Die Abbildung 2 illustriert 
den Unterschied zwischen der «alten»
Sichtweise integrierter Marktmacht 
und der «neuen», disaggregierten 
Sichtweise. Die Abbildung erfolgt in 
den Dimensionen der entscheidenden 
Kriterien Kostendegression und irrever-
sible Kosten.

Kostendegression bedeutet, dass die 
Produktion im relevanten Bereich 
der Nachfrage mit fallenden Durch-
schnittskosten verbunden ist, dass also 
ein «natürlicher Monopolist» die ge-
samte Marktnachfrage zu geringeren 
Gesamtkosten versorgen kann, als 
dies mehrere Anbieter tun könnten.
Andernfalls, bei konstanten oder stei-
genden Durchschnittskosten bzw. aus-
geschöpfter Kostendegression, wird 
die Marktnachfrage durch zwei oder 
mehr Anbieter bedient.

Irreversible Kosten (auch «versunkene
Kosten» oder «sunk costs») zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie – einmal 
eingesetzt – nicht mehr rückgängig
gemacht werden können. Die er-
stellten oder erworbenen Investitions-
güter können bei Marktaustritt gar 
nicht oder nur mit grossen Verlusten 
weiterverkauft werden (z.B. auf 
einem «secondhand»-Markt). Irrever-
sible Kosten sind für das Unterneh-
men, das sie in Kauf genommen hat, 
nicht mehr entscheidrelevant (mit Aus-
nahme des Entscheids zum Marktaus-
tritt). Demgegenüber berücksichtigt ein 
Unternehmen, das seine Chancen 
und Risiken eines Marktzutritts erwägt,
selbstverständlich alle Kosten. Damit 
ergibt sich unter sonst gleich blei-
benden Umständen für das eingeses-

sene Unternehmen ein strategischer 
«Kostenvorteil» in der Höhe der irre-
versiblen Kosten. Das zutrittswillige 
Unternehmen muss nämlich damit 
rechnen, dass das eingesessene Un-
ternehmen seinen Preis bis auf die 
variablen Kosten senkt. Aus diesem 
Grund stellen hohe irreversible Kosten 
nicht nur für das eingesessene Unter-
nehmen eine Marktaustrittsschranke, 
sondern zudem für den Neuling eine 
Marktzutrittsschranke dar.

Traditionell wurden beim Vorhan-
densein eines monopolistischen Eng-
passes alle vor- und nachgelagerten 
wirtschaftlichen Aktivitäten und somit 
das gesamte Netz so «reguliert»,
dass einem Unternehmen ein Mono-
pol für das gesamte Netz erteilt wur-
de (etwa in der Telekommunikation 
oder in der Post vor der Liberalisie-
rung). Alternativ wurde der monopo-
listische Engpass überhaupt nicht re-
guliert, was unweigerlich zur Folge 
hatte, dass das eingesessene Unter-
nehmen sein Engpass-Monopol auf 
das gesamte Netz ausdehnen konnte 
(dieser Fall trifft für die Elektrizität zu). 
In jedem Fall wurden damit zu Lasten 
der volkswirtschaftlichen Effizienz Be-
reiche dem Wettbewerb entzogen, 
auf denen mit einer adäquaten Regu-
lierung wirksamer Wettbewerb hätte
sichergestellt werden können. Im Sin-
ne der disaggregierten Regulierung 
kann dieser Fehler behoben werden, 
indem sich die Regulierung auf den 
monopolistischen Engpass beschränkt
und z.B. dessen Mitbenützung durch 
Konkurrenten des Engpass-Monopolis-
ten in vor- und nachgelagerten Berei-
chen regelt.

Nur diejenigen Bereiche sind zu re-
gulieren, die sich gleichzeitig – et-
was vereinfacht dargestellt – durch 
fallende Durchschnittskosten und irre-
versible Kosten auszeichnen. Überall
sonst kann der Markt geöffnet wer-
den. Dies gilt auch für Bereiche, 
die ein natürliches Monopol dar-
stellen. Können nämlich potenzielle 
Wett bewerber ohne bedeutsame
irreversible Kosten in den Markt ein-
treten, ergibt sich ein Wettbewerb 
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«um den Markt» einer wirksamen 
potenziellen Konkurrenz ausgesetzt 
werden. (Abbildung 2)

2.3 Telekommunikation
Eine regelrechte «Lernkurve» der
Deregulierung lässt sich in der 
schweizerischen Telekommunikation 
nachvollziehen: 1992 wurde den 
Kunden die Möglichkeit gegeben, 
ihre Endgeräte nicht mehr zwingend 
von der Telecom PTT, sondern auch 
von Dritten zu mieten oder zu kaufen. 
Mitte der 90er-Jahre wurde Dritten 
erlaubt, auf Anlagen der Telecom PTT 
sowie auf eigenen Leitungen (z.B. 
lokale Netzwerke, LAN) Datendiens-
te und Mietleitungen anzubieten. An-
fang 1998 wurden schliesslich die 
verbleibenden Monopole der Tele-
com PTT (Netz und Telefonie) auf-
gehoben und das staatliche Unter-
nehmen in eine AG umgewandelt 
und teilprivatisiert. Ein Marktgesetz 
reguliert seither die Netzzusam-
menschaltung. Im schweizerischen 
Tele kommunikationsmarkt sind zurzeit 
noch die ländlichen Anschlussnetze 
sog. monopolistische Bottle necks,
also regulierungsbedürftig.

Diese Liberalisierung ist effizienz-
orientiert, jedoch wurden auch aus 
Verteilungsgesichtspunkten gewisse 
Regeln gesetzt. Im erwähnten Markt-
gesetz sind insbesondere Regeln zur
Sicherstellung der preisgünstigen Ver-
sorgung von peripheren Gebieten vor-
gesehen. Falls sich wirklich Umvertei-
lungen ergeben, sind diese durch das 
Gesetz politisch legitimiert, während
im Fall des früheren Monopols teilwei-
se nach Gutdünken von PTT-Beamten 
umverteilt wurde. (Abbildung 3)

2.4 Eisenbahn
Eine ähnliche Entwicklung wie in der 
Telekommunikation ist im Eisenbahn-
wesen zu beobachten. Allerdings ist 
zu erwähnen, dass das Monopol 
der Schweizerischen Bundesbahnen 
SBB aufgrund der intermodalen Kon-
kurrenz (Autos/Busse/Lastwagen/
Schiffe/Flugzeuge) stets relativ war. 
Immerhin waren die SBB ein vertikal 
integriertes intramodales «Monopol»,Abbildung 3

Abbildung 2

(«um den Markt»). Dieser diszipli-
niert den Monopolisten zu effizien-
tem Verhalten. Das kann anhand ei-
nes schwach besiedelten Bergtals 
illustriert werden, das durch eine 
Buslinie bedient wird. Zwei Anbieter 
könnten nicht überleben. Die sehr 
tiefen Markteintrittskosten eines po-
tenziellen Konkurrenten führen dazu, 
dass der aktuelle Anbieter der Busli-
nie keinen Monopolgewinn generie-
ren kann. Bei diesem Versuch würde
er durch den potenziellen Konkurren-
ten unmittelbar aus dem Markt ge-
drängt. Infolge der fallenden Durch-
schnittskosten ist ein Wettbewerb 
«im Markt» ausgeschlossen; jedoch 
kann die Buslinie durch Wettbewerb 
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welches nunmehr Schritt für Schritt
gelockert wird, indem die SBB Drit-
ten diskriminierungsfreien Zugang zu 
Infrastruktur und Suprastruktur gewäh-
ren müssen. Im Kern der De- oder 
Reregulierung steht auch bei den 
Eisenbahnen die Regulierung des 
Schienennetzes, welches über weite 
Bereiche die Charakteristika fallen-
der Durchschnittskosten bei gleichzei-
tigem Vorliegen hoher irreversibler 
Kosten aufweist (monopolistischer 
Bottleneck). Bereits verkehren Güter-
züge oder City-Night-Line-Züge Drit-
ter und machen so den SBB auf 
ihrem eigenen Netz Konkurrenz im 
Betrieb. Eine Entstaatlichung der SBB 
und weitere Schritte (z.B. Aufteilung 

der SBB in Infrastruktur, Betrieb und 
andere Bereiche) stehen noch aus. 
(Abbildung 4)

2.5 Elektrizität
In der Elektrizität steht die Libera-
lisierung erst noch bevor. Die Kosten-
degression im Bau und im Betrieb 
von Stromübertragungs- und -verteil-
netzen ist wahrscheinlich noch nicht 
voll ausgeschöpft. Mit der Erstellung 
von Stromnetzen gehen aber auf
jeden Fall hohe irreversible Kosten 
einher. Übertragungs- und Verteiln-
netze weisen über weiteste Bereiche 
(wenn nicht überall) die Eigenschaf-
ten monopolistischer Bottlenecks auf. 
Damit der Wettbewerb auf vor- und 
nachgelagerten Bereichen funktionie-
ren kann, muss der nichtdiskriminie-
rende Zugang Dritter zu diesen 
monopolistischen Bottlenecks über
eine entspre chende Regulierung
sichergestellt werden. In den vor-
und nachgela gerten Bereichen der 
Wertschöpfungskette, namentlich in 
der Energieproduktion sowie im
Energiehandel und im Vertrieb, 
haben wir es im relevanten Bereich 
der Nachfrage aber ebenso ohne 
Zweifel nicht mit natürlichen Mono-
polen zu tun. Eine «Grande Dixence»
steht trotz irreversiblen Kosten und 
allenfalls über gewisse Bereiche fal-
lenden Durchschnittskosten im Wett-
bewerb mit unzähligen weiteren 
Kraftwerken in der Schweiz und in 
Europa.

Besonders erwähnenswert ist, dass 
in der Elektrizitätswirtschaft nie aktiv 
staatliche (kommunale, kantonale 
oder bundeseigene) Monopole etwa 
durch Gesetze geschaffen wurden. 
Vielmehr sind wettbewerbliche Aus-
nahmebereiche dadurch entstanden, 
dass die Öffentlichkeit bis vor kurzem 
die Ausdehnung des Monopols auf 
vor- und nachgelagerte Bereiche ge-
duldet oder zumindest nicht verhin-
dert hat.10 Die vielfach im Besitz 
von Gemeinden und Kantonen be-
findlichen Elektrizitätswerke werden 
zurzeit in privaten Besitz überführt 
(Entstaatlichung). Die Märkte sollen 
dadurch geöffnet werden, dass 

Abbildung 4
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die monopolistischen Bottlenecks von 
den Wettbewerbsbereichen separiert 
werden und der diskriminierungsfreie 
Zugang vor- und nachgelagerter 
Bereiche zu den Netzen reguliert 
wird.11 (Abbildung 5)

3. Fazit
Hinsichtlich Effizienz kann es bei 
kompetitiver wie bei etatistischer Or-
ganisation der Leistungserbringung zu 
Versagen kommen – Marktversagen 
oder Staatsversagen. Im Falle von 
Marktversagen braucht es Regulierun-
gen, Eingriffe zur Sicherstellung eines 
wirksamen Wettbewerbs. Im Falle 
von Staatsversagen braucht es eben-
falls neue Regeln.

Da die wettbewerbliche der staat-
lichen Leistungserbringung meistens 
überlegen ist, erfolgen Liberalisierun-
gen (Entstaatlichungen und Marktöff-
nungen). Dazu sind meistens neue Re-
geln notwendig (De-/Reregulierung).

Netzsektoren können viel weitgehen-
der liberalisiert werden, als bis vor 
kurzer Zeit angenommen wurde. In-
folge hoher Erschliessungsgrade und 
anderer technischer Faktoren erschöp-
fen sich Kostendegressionen und 
Netzwerkexternalitäten. Monopolisti-
sche Bottlenecks mit nachhaltiger 
Marktmacht der eingesessenen Fir-
men werden dadurch immer seltener. 
Bei adäquater Regulierung verblei-
bender monopolistischer Bottlenecks 
entsteht in vor- und nachgelagerten 
Bereichen wirksamer Wettbewerb.
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